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SCHWEIZER ARCHIV
'FUR TIERHEILKUNDE

Herausgegeben von der Gesellsdhaft Schweizerischer Tierirzte

LXXXI. Bd. Februar 1939 2. Heft

Die Eidgenossische Fleischschauverordnung.
~ Von Dr.J. Unger, Basel.

Am 1. Juli 1939 tritt die neue eidgendssische Fleisch-
schauverordnung, wie sie der Bundesrat am 26. August
1938 erlassen hat, in Kraft. Auf den gleichen Zeitpunkt werden
aufgehoben die alsdann wihrend 30 Jahren in Kraft bestandene

Verordnung betreffend das Schlachten, die Fleisch-
schau und den Verkehr mit Fleisch und Fleischwaren
vom 29. Januar 1909, samt den seither durch Bundesrats-
beschlisse vom 9. April 1910, 30. Dezember 1925, 30. De-
zember 1926, 15. Juni 1931, 30. Oktober 1931, 25. Juli 1933,
20. November 1934 und 20. Februar 1937 erfolgten Abéande-
rungen und Erganzungen ferner die

Verordnung betreffend die Anforderungen an dle
Fleischschauer vom 29. Jariuar 1909 und die :

Instruktion fiir die Fleischschauer vom 29, Januar
1909.

‘Auf den 1. Juli 1939 sind die kantonalen Vollziehungsver-
ordnungen betreffend das Schlachten, die Fleischschau und den
Verkehr mit Fleisch und Fleischwaren, vielfach ,,Fleischschau-
verordnung‘‘ genannt, zu revidieren, d. h. den neuen eidgendssi-
schen Fleischschauvorschriften anzupassen und Vorher dem
Bundesrat zur Genehmigung einzureichen.

Die Revision der bisherigen Fleischschauvorschriften hatte
sich aufgedriangt, weil diese durch die im Laufe der Jahre er-
folgten Abanderungen und Erginzungen an Ubersichtlichkeit
eingebi3t haben, weil die Fleischwarenindustrie eine starke Er-
weiterung erfahren und vielfach neue Erzeugnisse auf den Markt
gebracht hat, weil neue technische Verfahren zur Konservierung
von Fleisch und Fleischwaren bekannt geworden sind und end-
lich, weil in bezug auf Ausfithrung und Handhabung der Fleisch-
schau neue Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt worden
sind. All das ist in der neuen eidgendssischen Fleischschauver-
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ordnung nach Méglichkeit beriicksichtigt und systematisch ge-
ordnet. Die beiden auBer Kraft fallenden Verordnungen sind
zusammengezogen worden. Die Instruktion fiir die Fleisch-
schauer soll, weil lediglich fachtechnische Fragen behandelnd,
vom Eidgen. Veteriniramt erlassen werden. Diese Neuerung
ermoglicht es, neue Erkenntnisse und Erfahrungen auf dem Ge-
biete der Fleischschau jeweils rasch zu verwerten.

Die Revision der Fleischschaugesetzgebung hat smh schon
seit einer Reihe von Jahren hingezogen. Ein durch das eidge-
nossische Veterindramt in Verbindung mit einer dreigliedrigen
Expertenkommission ausgearbeiteter Entwurf wurde im Mai
1935 den Kantonstierdrzten unterbreitet. Unter Beriicksichti-
gung deren Abénderungsantrige wurde der erste Entwurf er-
ginzt und in neuer Fassung im Laufe des Jahres 1937 den In-
teressenorganisationen, so auch der Gesellschaft Schweizerischer
Tierdrzte, zugestellt. In einer Konferenz mit Vertretern dieser
Organisationen, im Oktober 1937, wurde der Entwurf durch-
beraten. Er fand einhellige Zustimmung, ausgenommen in den
Fragen iber die Aufhebung offener Fleischmirkte und iiber
die sogenannte Nachfleischschau. Der nach dieser Konferenz
wiederum bereinigte Entwurf wurde im Mérz 1938 den mit der
Uberwachung der Fleischschau beauftragten kantonalen Be-
horden zugestellt. Soweit einzelne Kantone Bemerkungen ein-
gereicht haben, konnten auch diese groBtenteils beriicksichtigt
werden. Anfangs August 1938 wurde der bereinigte Entwurf dem
Bundesrat unterbreitet; am 26. August 1938 fand er dessen Ge-
nehmigung mit Inkrafterklirung auf den 1. Juli 1939.

Die eidgentssische Fleischschauverordnung enthélt gegen-
iiber der bisherigen Fleischschaugesetzgebung wesentliche und
unwesentlichere Neuerungen, die entschieden als Fortschritte
bezeichnet werden diirfen. Vor allem ist die systematische und
tibersichtliche Gliederung des in der neuen Verordnung behan-
delten Stoffes zu begriilen. Folgende Zusammenstellung der
Haupt- und Untertitel, der einzelnen Abschnitte, gibt ein klares
Bild vom Inhalt der neuen Verordnung:

A. Allgemeine Bestimmungen. Art. 1—30.

I Geltungsbereich der Verordnung. Art. 1—6.
II. Organisation. Art. 7—25.

1. Organe. Art. 7—9.
2. Oberaufsicht. Art. 10—I11.
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3. Kantonstierarzt. Art. 12.
4. Ortliche Gesundheitsbehorden. Art. 13.
5. Fleischschauer. Art. 14—25.

I11. Beschwerden und Einsprachen. Art. 26—30.

B. Schlachten und Schlachtlokale. Art. 31—42.

C. Fleischschau. Art. 43—50.

D. Feststellung des Schlachtgewichts. Art. 51—57.

E. Verkehr mit Fleisch und Fleischwaren. Art. 58—110.

- I. Allgemeine Vorschmften Art. 58—10.

II Rdume zur Lagerung, Verarbeitung, Herstellung und zum
Verkauf von Fleisch und Fleischwaren. Art. 71—85.
III. Verkehr mit Fleisch und Fleischwaren von Tieren der Rinder-,
Schaf-, Ziegen-, Schweine- wnd Pferdegattung. Art. 86—101
1. Allgemeines. Art. 86—97.
2. Bedingt bankwiirdiges Fleisch und Flelsch von not-
geschlachteten Tieren. Art. 98—101.

IV. Verkehr mit Fleisch und Fleischwaren von Kaninchen, Ge-
fliigel, Wildbret, Fischen, Frioschen, Schildkrdten, Krusten-
und Weichtieren. Art. 102—106.

V. Behandlung von beanstandetem Fleisch und beanstandeten
Fleischwaren. Art. 107—110.
F. Straf-, SchluB- und Ubergangsbestlmmung en.
Art 111—114.

I. Strafbestimmungen. Art. 111.
II. Schluf- und Ubergangsbestimmungen. Art. 112—114

ad. A, 1. _

Der Geltungsbereich der neuen Verordnung, die Begriffe
,,Fleisch*, , ,Gefrierfleisch*’, , Fleischwaren‘’, ,,Dauerfleisch-
waren‘‘, ,,Fleischkonserven‘, ,,Voll- und Halbkonserven‘, so-

wie ,,Inverkehrbringen‘‘ sind klar umschrieben. Der Titigkeits-
bereich der Organe der Fleischschau und derjenige der iibrigen
Lebensmittelkontrolle sind genau abgegrenzt. Aus Fleisch her-
gestellte Erzeugnisse, die dessen Gewebstruktur nicht mehr auf-
weisen, wie Fleischextrakt, ausgeschmolzenes Fett, Gelatine usw.
unterstehen den Bestimmungen der eidgen. Lebensmittelver-
ordnung und somit der Uberwachung durch dle Organe der
Lebensmittelkontrolle.
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ad. A, II.

Die Kompetenzen der mit der Uberwachung und Handhabung
der Fleischschauvorschriften beauftragten eidgendssischen, kan-
tonalen und 6rtlichen Behorden und Funktionire sind erschépfend
umschrieben. Entsprechend Lit. C des Art. 24 der eidgen. Voll-
ziehungsverordnung zum Bundesgesetz betreffend die Be-
kampfung von Tierseuchen, vom 30. August 1920 sind die Kan-
tonstierdrzte, unter Aufsicht der Kantonsregierungen und der
kantonalen Aufsichtsbehérden mit dem Vollzug der Fleisch-
schauverordnung und weiterer einschliagiger Erlasse betraut. Die
Kantonstierdrzte sind die fachtechnischen Vorgesetzten der
Fleischschauer in den Gemeinden ihres Kantons. Thnen ist das
Recht -eingerdumt, gegen die Wahl eines Fleischschauers Ein-
sprache zu erheben und bei der Wahlbehorde die Absetzung eines
Fleischschauers zu verlangen, wenn ein solcher die nétige Eig-
nung nicht oder nicht mehr besitzt. In Fleischschauangelegen-
heiten sind die értlichen Gesundheitsbehérden dem Kantons-
tierarzt unterstellt.

Wichtig ist, zu unterscheiden zwischen
,,obllgatorlscherFlelsohschau“und,,Na.chflmschschau
einerseits, wie diese durch die Fleischschauverordnung oder ge-
stiitzt auf Art. 45, 47, 93 und 103 durch kantonale oder értliche
Ergianzungsvorschriften vorgeschrieben sind, und anderseits der
sregelmafBBigen Kontrolle des Verkehrs mit Fleisch und
Fleischwaren, der diesem Verkehr und dem Schlachten
dienenden . Rdume und KEinrichtungen, sowie der Vor-
rite von Fleisch und Fleischwaren®, die laut Art. 13 Sache
der ortlichen Gesundheitsbehorden ist. Die Gemeinden bzw. ort-
lichen Gesundheitsbehérden sollten diese Kontrolle ihren Fleisch-
schauern iibertragen, sei es als Mitglied der Ortsgesundheits-
behorde, sei es unter spezieller Auftragserteilung. Fiir die Aus-
tibung der Fleischschau, sowohl der eidgendssisch vorgeschrie-
benen, als auch der durch kantonale oder ortliche Erlasse vor-
geschriebenen sogenannten Nachfleischschau (bei Sendungen
aus dem Ausland oder aus anderen Gemeinden) kénnen Fleisch-
schaugebiihren erhoben werden. Diese stehen denFleischschauern
direkt zu, oder sie fallen in Gemeinden mit 6ffentlichen Schlacht-
héusern in die Schlachthauskasse. In letzterem Falle sind die
Fleischschauer von den Gemeinden fix zu besolden. Diesfalls
kann auch die Entschiadigung der Fleischschauer fiir die diesen
iibertragene Kontrolle in die Besoldung eingeschlossen werden.
Andernfalls werden die Gemeinden die von ihnen den Fleisch-
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schauern duszurichtende Entschidigung fiir deren Inanspruch-
nahme fiir die ,, Kontrolle‘‘ festzusetzen und auszurichten haben.
Die Gemeinden diirfen fiir die den Ortsgesundheitskommissionen
tiberbundene Kontrolle bei den zu kontrollierenden Gewerbe-
treibenden keine besonderen Gebiihren erheben. Es ist nicht zu-
lassig, dafl Gemeinden ohne obligatorische Nachfleischschau,
d. h. ohne Untersuchung der Fleisch- und Fleischwarensen-
dungen, blofl an Hand der abgegebenen Passierscheine, Fleisch-
schauzeugnisse und Begleitscheine Gebithren erheben. Auch
Fleischschauer sind nicht berechtigt, Gebiihren fiir ihnen ab-
gegebene Begleitpapiere zu erheben, ohne daB} sie die zu dlesen
gehorenden Sendungen untersuchen

Art. 17 schreibt ausdriicklich vor, daB Verfehlungenﬂ von
Fleischschauern bei Ausiibung ihrer Tétigkeit nicht unter die
Strafbestimmungen des Bundesgesetzes iiber den Verkehr mit
Lebensmitteln fallen, sondern nach MaBgabe der Disziplinar-
oder Strafvorschriften der Kantone oder Gemeinden zu ahnden
sind. Bisher herrschte diesbeziiglich mancherorts Rechtsun-
sicherheit.

Von besonderem Interesse firr die Tierdrzte ist Art. 18..Sie
kénnen sich in Zukunft um die- Ubertragung der Funktionen des
Fleischschauers auch in anderen als ihren Wohngemeinden be-
werben. Die Gemeinden sind gehalten, die Fleischschau Tier-
arzten zu iibertragen, sofern sich ihnen solche zur Verfiigung
stellen und allzu groBe Entfernung deren Wohnsitzes die Aus-
iibung der Fleischschau nicht erschwert. Dadurch darf namlich
keine. Verteuerung der Fleischschau fiir die Gewerbetreibenden
eintreten. Will sich ein Tierarzt um die Fleischschau in einer
Nachbargemeinde bewerben, so mul} er sich bewul3t sein, daf3 er
verpflichtet ist, seine daherigen Funktionen so zu besorgen, daf3
Metzger und Héndler in der Ausiibung ihres Gewerbes durch ihn
nicht gehindert sind. '

Neu ist die Bestimmung in Art. 19, daBl die Kantone auch
die tierdrztlichen Fleischschauer zu besonderen Fleischschau-
kursen einberufen kénnen.

Jedem Fleischschauer-Stellvertreter ist Gelegenheit zu geben,
wihrend einer von den Ortsgesundheitsbehérden zu bestimmen-
den Zeitdauer alle Verrichtungen des Fleischschauers auszuiiben.

ad. A, IIIL

In diesem Abschnitt sind alle Bestimmungeh iber das Be-
schwerde- und Einspracherecht zusammengefaflt; ferner ist auf
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das Bundesgesetz iiber die Verwaltungsrechtspﬂege vom 11. Juni
1928 hingewiesen.

Neu ist, daB als Experten fiir Oberexpertisen in Fle1schschau-

angelegenhewen lediglich in der Fleischschau tétige Tierdrzte als
Sachversténdige im Sinne von Abs. 1 des Art. 18 des Bundes-
‘gesetzes betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln zu ernennen
sind. :
Sofern ein ganzes Schlachttier oder einzelne Viertel bean-
standet werden, oder wenn anlidfB3lich der Nachfleischschau oder
Lokalkontrolle Fleisch oder Fleischwaren beanstandet werden,
hat eine beziigliche Mitteilung an den Besitzer oder seinen Ver-
treter (Angestellter oder Warenfiithrer) zu erfolgen. Es ist nicht
vorgeschrieben, wie diese Mitteilung zu erfolgen hat, ob miind-
lich oder schriftlich. In vielen Féllen und an manchen Orten
diirfte eine schriftliche Mitteilung das Gegebene sein, wie auch
schriftliche Mitteilung vorgeschrieben ist, wenn Ré&ume, Ein-
richtungen, Gegenstinde und Waren, die dem Schlachten und
Inverkehrbringen von Fleisch und Flelschwaren dienen, bean-
standet werden.

ad. B.

“Art. 31 und 32 umschrelben die Begriffe ,,Schlachten® und
,»Notschlachtung**.

Art. 33 verbietet Tierquéi,lereien beim Transportieren und
"Schlachten von Tieren und wiederholt die Vorschrift des Artikels
25bis der Bundesverfassung, dafl das Schlachten der Tiere ohne
Betdubung vor dem Blutentzug verboten ist.

In Art. 34 ist gesagt, daB gewerbliche Schlachtungen nur in
behordlich genehmigten Lokalen, wo Notschlachtungen und
gelegentliche Schlachtungen selbstgezogener oder selbstge-
misteter Tiere, ferner wo Tiere der Pferdegattung geschlachtet
werden miissen bzw. dirfen. Endlich ist den Kantonen das
Recht eingerdumt, Vorschriften zu erlassen, dafl gro3ere regel-
méafige Schlachtungen von Gefliigel und Kaninchen, deren
Fleisch in Verkehr gesetzt wird, auch in behérdlich ge
nehmigten Lokalen vorzunehmen sind.

DaBl Gemeinden mit 6ffentlichen Schlachthiusern den soge-
nannten Schlachthauszwang vorschreiben kénnen, ist nicht neu,
wohl aber die Bestimmung, daB- wenn eine Gemeinde den
Schlachthauszwang far ein Offentliches Schlachthaus vor-
‘schreibt, dieser ohne Ausnahme fiir alle Metzger, Fleisch- und
Fleischwarenhéndler der betreffenden Gemeinde gilt. Somit
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- konnen an Orten mit 6ffentlichen Schlachthdusern keine Privat-
schlachthéuser erstellt werden. Das den Gemeinden unter Zu-
stimmung der Kantonsregierungen eingeraumte Recht, Schlach-
~tungen zum Hausgebrauch und zur Versorgung von Betrieben
des Gastgewerbes und Anstalten aller Art in vorhandene oder zu
erstellende 6ffentliche Schlachthéduser zu verweisen, hat sich fir
viele Ortschaften als notwendig erwiesen. :

Kine vom sanitétspolizeilichen Sta,ndpunkte aus als wichtig
zu bezeichnende Neuerung ist die in Art. 40 niedergelegte Vor-
schrift, in den Schlachtlokalen (auch in privaten) miissen zweck-
entsprechende GefiBle zur Aufnahme von Fleischschaukonfis-
katen aufgestellt werden, und die Gemeinden haben fiir regel-
mifige Leerung solcher Gefdfle besorgt zu sein.

Neu geregelt ist die Gestaltung des Finanzhaushaltes 6ffent-
licher Schlachthiuser. Die Gemeinden haben fiir solche beson-
dere Kapital- und Betriebsrechnungen zu fithren, und diirfen aus
Schlachthaus- und Fleischschaugebiihren, inbegriffen solche fiir
die Nachfleischschau, keine Nettoeinnahmen beziehen. Das in
offentlichen . Schlachthéusern investierte Anlagekapital darf
frilhestens innert 40 Jahren aus Uberschiissen der Betriebs-
rechnung amortisiert werden. Die Schlachthaus- und Fleisch-
schaugebiihren sind von den Gemeinden dementsprechend fest-
zusetzen und erforderlichenfalls zu korrigieren. Erst wenn das
Anlagekapital eines Schlachthauses vollstdndig getilgt ist, diir-
fen Betriebsiiberschiisse und Zinsen zur Schaffung eines Fonds
zur Finanzierung von Um- oder Neubauten verwendet werden.
Die jahrliche Einlage in einen Fonds soll mit den vorhandenen
- Bediirfnissen fiir Um- und Neubauten in Einklang stehen, darf
aber durchschnittlich 39, des im Laufe der Jahre investiert ge-
wesenen Anlagekapitals nicht tiberschreiten. |

Eine Fleischschau ist bei allen Schlachttieren der Rinder-,
Schaf-, Ziegen- und Schweinegattung, deren Fleisch zum
Inverkehrbringen oder zur-Verwendung in Anstalten
aller Art bestimmt ist, obligatorisch. Lebendschau soll in der
Regel, eigentliche Fleischschau ausnahmslos erfolgen. Beim
Schlachten von Tieren der Pferdegattung hat in jedem Falle
eine Fleischschau stattzufinden und zwar, wenn moglich, durch
einen Tierarzt. :

Die Kantone kénnen den besondern Verhiltnissen angepafBte
Vorschriften iiber die Ausiibung der Fleischschau bei selbst-
geschlachteten Tieren fiir entlegene Betriebe des Gastgewerbes
erlassen, und beziiglich Beschaffung und Abgabe von Gesund-
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heitsscheinen fiir solche, wie auch fur notgeschlachtete Tiere .
Erleichterungen gestatten.

Anderseits sind aber die Kantone auch erméchtigt, dle
Fleischschau auf alle Tiere, deren Fleisch zum Genusse bestimmt
ist, auszudehnen. Sie kénnen auch vorschreiben, dall beim
Schlachten kranker Tiere und bei allen Tieren der Pferdegattung
die Fleischschau durch einen Tierarzt zu erfolgen hat.

Das Mindestschlachtalter fiir Jungtiere ist auf 21 Tage fest-
gesetzt. Das Fleisch von jingeren Tieren darf nicht als bank-
wiirdig erklidrt werden.

Bezuglich Kennzeichnung des Fleisches durch Stempel-
abdriicke sei auf Art. 50 verwiesen.

Die Vorschriften betreffend die Feststellung des Schlacht-
gewichtes bei ausgeschlachteten Tieren sind aus dem Bundes-
ratsbeschluBl vom 25. Juli 1933 iibernommen worden. Neu ist
nur die Bestimmung, daBl bei Schweinen ein Warmgewichts-
abzug von 3 statt 29/ zulédssig ist, sofern Zunge und Gehirn am,
beziehungsweise im Schweinskopf belassen werden.

ad. E.

Die Vorschriften, welche den Verkehr mit Flelsch und
Fleischwaren regeln, haben, entsprechend der Entwicklung des
Metzgerei- und Fleischhandelgewerbes, in der neuen Verordnung
eine wesentliche Erwelterung erfahren. Das Errichten neuer
Fleischverkaufsstellen im Freien — auch von. Fischverkaufs-
stellen — wie auch der Verkauf von Fleisch und Fleischwaren
durch Verkaufsautomaten und &hnliche Einrichtungen, sind
verboten. Bestehende Verkaufsstellen im Freien miissen so bald
als moglich, spéatestens jedoch innert 5 Jahren, itberdacht wer-
den, um Fleisch und Fleischwaren vor schidlichen Witterungs-
einfliissen und Verunreinigung durch Staub, Insekten und dergl.
zu schiitzen. Es wird sich zeigen, ob dieser neuen Vorschrift mehr
Erfolg beschieden ist als Art. 25 der Verordnung betreffend das
Schlachten, die Fleischschau und den Verkehr mit Fleisch und
Fleischwaren vom 29. Januar 1909, welche die in einigen Ort-
schaften noch geduldeten offenen Fleisch- und Fischméirkte in
Stralen und auf Platzen zum Verschwinden bringen wollte.

Eine wichtige Neuerung ist, daB fiir die Beniitzung aller
Réumlichkeiten, die dem Inverkehrbringen von Fleisch und
Fleischwaren dienen, eine Genehmigung durch die zustdndige
Behérde einzuholen ist und zwar bei jedem Um- oder Neubau,
wie auch bei jedem Inhaberwechsel. In den kantonalen Aus-
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fuhrungsverordnungen ist zu sagen, welche Behorde oder Amts-
stelle hierfiir zustandig ist. Was fiir Anforderungen an derartige
Raumlichkeiten zu stellen sind, ist in den Artikeln 72 bis 85
niedergelegt.

Fiir das Inverkehrbrmgen von Pferdefleisch sind in Zukunft
die gelben Begleitscheine mit Uberdruck ,,Nur fiir Pferdefleisch®,
und von Gefrierfleisch mit Uberdruck ,,Nur fir Gefrlerﬂelsch“
zu verwenden, sofern dafiir nicht Fleischschauzeugnisse geldst
werden.

AuBler Eisenbahn- und Dampfschiffverwaltungen sind in Zu-
kunft auch gewerbsmédfBige Transportunternehmungen ver-
pflichtet, Sendungen von Fleisch und Fleischwaren nicht ohne
Fleischschauzeugnisse oder Begleitscheine zum Transport aus
einer Gemeinde in eine andere zu iibernehmen. Auch solche
Transportunternehmungen kénnen von den Ortsgesundheits-
behorden angehalten werden, ihnen gegen angemessene Ent-
schédigung periodische Verzeichnisse iiber beférderte Sendungen
von Fleisch und Fleischwaren zu liefern.

Die Gemeinden sind berechtigt, alle Sendungen von Fleisch
und Fleischwaren — von Tieren der Rinder-, Schaf-, Ziegen-,
Schweine- und Pferdegattung gemi Art. 93 — von Kaninchen,
Gefliigel, Wildbret, Fischen, Froschen, Schildkréten, Krusten-
und Weichtieren gemi Art. 103 — bei ihrer Einfuhr der Nach-
fleischschau zu unterstellen. Ausgeschlossen von dieser
Nachfleischschau sind jedoch die Vollkonserven in
hermetisch verschlossenen GefdaBen. Vorrite von Voll-
konserven unterliegen lediglich der Kontrolle, wie sie durch
Art. 13 den Ortsgesundheitsbehérden iibertragen ist.

Gemeinden, welche die Nachfleischschau vorschreiben, kon-
nen zu deren Vornahme besondere Kontrollstationen in 6ffentli-
chen Schlachthiusern, an Bahnhofen oder anderen geeigneten
Stellen errichten, oder sie kénnen die Sendungen bei den Emp-
fangern untersuchen lassen.

Die fur die Nachfleischschau zu erhebenden Gebiihren miissen
niedriger angesetzt sein als die fiir die betreffende Gemeinde
geltenden Schlacht- und Fleischschaugebiihren zusammen.

Waihrend bisher Fleisch von Tieren der Rinder-, Schaf-,
Ziegen-, Schweine- und Pferdegattung nur in Hélften oder
Vierteln oder anderen groBeren nicht ausgebeinten Stiicken aus
einer Gemeinde in eine andere verbracht werden durfte, ge-
stattet die neue Fleischschauverordnung den Transport auch
allgemein ,,in gréBeren Muskelstiicken®.
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Metzger, Fleisch- und Fleischwarenhéndler sind berechtigt,
an Kunden in anderen Gemeinden auch Fleisch in kleineren
Stiicken, ohne Stempelung jedes einzelnen Fleischstiickes und
ohne Fleischschauzeugnis oder Begleitschein zu liefern, sofern
sie sich bei der Behorde der Bestimmungsgemeinde eine jahrlich
zu erneuerende Bewilligung dafiir beschaffen. Fir derartige Be-
willigungen darf nur eine Kanzleigebiihr erhoben werden.

Die durch Bundesratsbeschlu vom 20. November 1934
vorgeschriebene Kennzeichnung von Fleischkonserven durch
Einstanzen, Einétzen und dergl. kann in Zukunft durch Auf-
druck auf haltbar befestigten Etiketten angebracht werden.

Wird am Schlachtort als bedingt bankwiirdig bezeichnetes
Fleisch nach dem Wohnort der Tierlieferanten zuriickverlangt,
so ist der Fleischschauer des Bestimmungsortes (nicht mehr die
Ortsgesundheitsbehérde) davon zu benachrichtigen.

In Art. 102 ist umschrieben, was unter ,,Wildbret“ und
,»Fischen zu verstehen ist. |

Fleisch von Wildschweinen und Baren mul ausnahmslos —
auch wenn solches zum Privatgebrauch bestimmt ist — auf
Trichinen untersucht werden.

Art. 105 gestattet die Verwendung einiger Konserv1erungs-
mittel, in begrenten Mengen, als Zusatz zu Erzeugnissen aus
Fleisch von Fischen und Krustentieren, unter Deklaration.

Behandlung und Beseitigung ungenieBbar erklirten Flei-
sches und ungenieffbarer Organe und Teile von Schlachttieren,
wie auch deren Abgabemdoglichkeit und Verwendung als Tier-
futter sind in den Artikeln 107 bis 110 geregelt |

ad. F.

Die Strafbestimmungen der neuen Fleischschauverordnung
verweisen auf diejenigen des Bundesgesetzes betreffend den
Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstanden vom
8. Dezember 1905.

Zu den der neuen Fleischschauverordnung beigefiigten
Musterformularen fiir Fleischschauzeugnisse, Begleitscheine und
tierdrztliche Bewilligungen zur Verwertung von beanstandetem
Fleisch als Tierfutter sei ausdriicklich erwéhnt, dafl diese in allen
Kantonen einheitlich in Normalformat A 5, 148 x 210 mm und
in den vorgeschriebenen Papierfarben ausgefiihrt werden sollen.
Die betreffenden Formularhefte werden vorteilhaft fiir das
Durchschreibeverfahren eingerichtet, um Original und Doppel
gleichzeitig ausfiillen zu konnen.




	Die Eidgenössische Fleischschauverordnung

